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Was macht die Jugendhilfe?

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz
• Leistungen als Angebote

– 1. Jugendarbeit
– 2. Familienförderung
– 3. Tagesbetreuung
– 4. Erzieherische Hilfen

• Andere Aufgaben... Inobhutnahmen ..., 
Vormundschaften ..., Mitwirkung Verfahren 
Jugendgerichtsgesetzt ... 



Kinder im Mittelpunkt/
Grundlagen

• Zusammenarbeit verankert im Schulgesetz, in 
Kinder- und Jugendhilfegesetz

• Vereinbarung Staatliches Schulamt und Landkreis 
Reutlingen 

• Beschlüsse Jugendminister und Kultusminister
• 12. Kinder- und Jugendbericht

– Lern- und Lebenswelten schaffen, Zusammenspiel im 
Sozialraum: Bildung Betreuung Erziehung



Was macht die Jugendhilfe 
in der Schule undum die Schule?

• Tagesbetreuung: 
– Schnittstelle Kindergarten Grundschule, Hort ...

• Jugendarbeit: 
– Schnittstelle Jugendarbeit/Ganztagesschule
– LK-RT:Projekt Lernbegleiter
– LK-Projekt Schulverweigerer
– LK-Schulsozialarbeit, Halt-Projekt

• Erzieherische Hilfen
– Soziale Gruppenarbeit in der Schule,Tagesgruppen
– Beratung/Erziehungsberatung
– Erzieherische Hilfen im Einzelfall

• Andere Aufgaben
– Kinderschutz





Kinderschutz

• § 85 Schulgesetz • § 8a Kinder- und 
Jugendhilfegesetz

• Konkrete 
Vorgaben

• Vereinbarungen



Jugendamt
§ 8a SGB VIII

1. Wahrnehmung Anhaltspunkte
2. Gewichtung ja/nein
3. Ergebnis ja, Einbezug Eltern, Kind, Jugendliche 
4. Fachkraft hinzu bitten

„Vier-Augen-Prinzip“
5. Hilfe anbieten
6. Kontrolle über Hilfe als Schutz
7. Keine Möglichkeit durch Hilfe zu schützen, 
8. Familiengericht anrufen
9. Bei dringender Gefahr: Inobhutnahme



Schulsozialarbeit
(Vereinbarung mit dem Jugendamt)

1. Wahrnehmung Anhaltspunkte
2. Gewichtung ja/nein
3. Ergebnis ja, Einbezug Eltern, Kind, Jugendliche 
4. Insofern erfahrene Fachkraft hinzu bitten

„vier-Augen-Prinzip“
5. Hilfe vermitteln
6. Kontrolle über Hilfe als Schutz
7. Keine Möglichkeit durch Hilfe zu schützen

Mitteilung an das Jugendamt



Gefährdung des Kinderwohls

• Gegenwärtige Gefahr vorhanden
• Erhebliche Schädigung
• Sicherheit der Vorhersage

Eltern sind nicht gewillt oder in der Lage 
die Gefahr abzuwenden, § 1666 BGB



Schule (Schulgesetz)
1. Wahrnehmung Anhaltspunkte
2. Gewichtung ja/nein (Schulsozialarbeit einbeziehen?)
3. Ergebnis ja, Anhörung Eltern (Schulsozialarbeit 

einbeziehen?)
4. Eltern nehmen Einladung zum Gespräch nicht an, 

dann 
Klassenkonferenz Gewichtung ja/nein
Vorsitz Schulleitung

5. Gewichtung Anhaltspunkte ja

Mitteilung JA



Zwei unterschiedliche 
Vereinbarungen mit dem Jugendamt

Eltern/Klassen.

Schule

Vereinbarung

Jugendamt    



Bei Schulsozialarbeit, 
folgende Varianten möglich 

Schulsozialarbeit

Eltern/Klassen

Schule

Vereinbarung

Vereinbarung § 8a SGB VIII Jugendamt    

Dokumentation






